Lesefassung(Stand: 26.03.2022)

Satzung der Stadt Bitterfeld-Wolfen fiir die Friedh6fe des Stadtischen Friedhofs- und
Bestattungswesens Bitterfeld-Wolfen
(Friedhofssatzung)

Praambel

Aufgrund der §§ 8, 11 Abs. 2 und 45 Abs. 2 Nr. 1 des Kommunalverfassungsgesetzes fiir das Land
Sachsen-Anhalt (KVG-LSA) vom 17.06.2014 (GVBI. LSA S. 288) i. V. m. dem Gesetz iiber das
Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen des Landes Sachsen-Anhalt (Bestattungsgesetz des Landes
Sachsen-Anhalt-BestattG LSA) in seiner Fassung der Bekanntmachung vom 05.02.2002, jeweils in der
derzeit geltenden Fassung, hat der Stadtrat der Stadt Bitterfeld-Wolfen in seiner Sitzung am 03.02.2016
nachfolgende Satzung beschlossen:

I. Allgemeine Vorschriften

§ 1 - Geltungsbereich

§ 2 - Friedhofszweck

§ 3 - Verwaltung

§ 4 - SchlieBung und Entwidmung

II. Ordnungsvorschriften

§ 5 - Offnungszeiten

§ 6 - Verhalten auf dem Friedhof
§ 7 - Gewerbetreibende

I11. Bestattungsvorschriften

§ 8 - Allgemeine Bestattungsvorschriften

§ 9 - Beschaffenheit von Sérgen und Urnen
§ 10 - Ausheben der Gréaber

§ 11 - Ruhezeit

§ 12 - Umbettungen

IV. Grabstitten

§ 13 - Allgemeines

§ 14 - Verfiigbare Grabarten

§ 15 - Reihengrabstitten

§ 16 - Wahlgrabstitten

§ 17 - Beisetzung von Aschen

§ 18 - Gemeinschaftsanlagen

§ 19 - Urnenreihengrabstitten in Form der Urnenwiesen- und Urnenbaumgrabstétten
§ 20 - Ehrengrabstitten

§ 21 - Kriegsgréiber

V. Gestaltung der Grabstitten
§ 22 - Allgemeine Gestaltungsgrundsitze

V1. Grabmale

§ 23 - Gestaltungsvorschriften

§ 24 - Zustimmungserfordernisse

§ 25 - Anlieferung

§ 26 - Standsicherheit der Grabmale
§ 27 - Unterhaltung

§ 28 - Entfernung
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VII. Herrichtung und Pflege der Grabstitten
§ 29 - Allgemeines

§ 30 - Vernachléssigung

VIII Trauerfeiern
§ 31 - Trauerhalle
§ 32 - Trauerfeiern

IX. Schlussvorschriften

§ 33 - Alte Rechte

§ 34 - Haftung

§ 35 - Gebiihren

§ 36 - Ordnungswidrigkeiten
§ 37 - Inkrafttreten
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I. Allgemeine Vorschriften

§ 1 Geltungsbereich

(D

2

Diese Friedhofssatzung gilt fiir folgende im Gebiet der Stadt Bitterfeld-Wolfen gelegenen und von
ihr verwalteten Friedhofe und Friedhofsteile:
a) Bitterfeld

b) Bobbau

c) Greppin

d) HolzweiBlig

e) Rodgen

f) Siebenhausen

g) Thalheim

h) Wolfen

1) Zschepkau

Die Friedhofe in den Ortsteilen Stadt Bitterfeld und Stadt Wolfen stehen allen Biirgern zur
Verfiigung. Auf den anderen Friedhofen der Stadt Bitterfeld-Wolfen ist die Beisetzung nur dann
zuléssig, wenn der Wohnsitz des Verstorbenen oder eines kiinftigen Nutzungsberechtigten sich in
diesem Ortsteil befindet oder ein Nutzungsrecht an der Wahlgrabstelle bereits vorliegt.

Die Friedhofsverwaltung kann in Abhéngigkeit von der Kapazitit des begehrten
Bestattungsfriedhofes auf Antrag Ausnahmen zulassen.

§ 2 Friedhofszweck

Die Friedhdfe sind 6ffentliche Einrichtungen der Stadt Bitterfeld-Wolfen. Sie dienen der Bestattung
aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Stadt Bitterfeld-Wolfen waren, ein Recht auf
Beisetzung in einer bestimmten Grabstitte besalen oder die innerhalb des Stadtgebietes verstorben
sind. Die Bestattung anderer Personen bedarf einer Ausnahmegenehmigung.

§ 3 Verwaltung

(M

2)

3)

Die kommunalen Friedhofe der Stadt Bitterfeld-Wolfen werden durch die Friedhofsverwaltung
verwaltet.

Die Friedhofsverwaltung ist fiir eine ordnungsgemilie Bewirtschaftung und Nutzung der
Friedhofsflichen verantwortlich.

Die Friedhofsverwaltung fiihrt zur Sicherung des ordnungsgeméifBen Betriebes die nachfolgend

aufgefiihrten Unterlagen:

- Plan des jeweiligen Gesamtfriedhofes

- Belegungspléne fiir alle Grabfelder

- Friedhofsregister (manuell und Computer gestiitzt) mit folgenden Angaben:

- QGrabfeld/Teilfeld

- Abteilung, Reihe, Grabnummer

- Name und Daten zum Verstorbenen

- Name und Anschriften des Nutzungsberechtigten

- Termine zum Erwerb und Ablauf des Nutzungsrechts/ der Ruhefrist

- Ubersichts- oder Teilpline fiir Grabstitten bedeutender Personlichkeiten, unter Denkmalschutz
stehender oder aufgrund ihres kulturhistorischen Wertes erhaltener Grabstitten.
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§ 4 SchlieBung und Entwidmung

(1) Friedhofe, Friedhofsteile und einzelne Grabstétten konnen aus wichtigem 6ffentlichem Interesse
geschlossen oder entwidmet werden. Durch SchlieBung wird die Moglichkeit weiterer Beisetzungen
ausgeschlossen; durch die Entwidmung verliert der Friedhof seine Eigenschaft als 6ffentliche
Bestattungseinrichtung. Besteht die Absicht der SchlieBung, so werden keine Nutzungsrechte mehr
erteilt oder wiedererteilt.

(2) Die Absicht der SchlieBung, die SchlieBung selbst und die Entwidmung sind jeweils 6ffentlich
bekanntzumachen.

(3) Die Stadt Bitterfeld-Wolfen kann die SchlieBung verfligen, wenn keine Rechte auf Bestattung
entgegenstehen.

(4) Die Stadt Bitterfeld-Wolfen kann die Entwidmung verfiigen, wenn alle Nutzungsrechte und
Ruhefristen abgelaufen sind.

(5) Soweit zur SchlieBung oder Entwidmung Nutzungsrechte aufgehoben oder im Einvernehmen mit
den Nutzungsberechtigter abgelost werden sollen, sind unter ersatzweiser Einrdumung
entsprechender Rechte auch Umbettungen ohne Kosten fiir den Nutzungsberechtigten moglich.

I1. Ordnungsvorschriften
§ 5 Offnungszeiten

(1) Die Friedhofe sind wahrend der Taghelligkeit im gesamten Jahr gedffnet, jedoch grundsétzlich bei
Einbruch der Dunkelheit zu verlassen. Der Nebeneingang des Bitterfelder Friedhofes ist im Zeitraum
vom 20.03. — 30.11. des laufenden Jahres gedffnet.

(2) Die Stadt kann das Betreten aller oder einzelner Friedhofsteile aus besonderem Anlass
voriibergehend untersagen.

§ 6 Verhalten auf dem Friedhof

(1) Jeder hat sich auf den Friedhdfen der Wiirde des Ortes und der Achtung der Personlichkeitsrechte
der Angehorigen und Besuchern entsprechend zu verhalten. Die Anordnungen des
Friedhofspersonals sind zu befolgen. Der Nutzungsberechtigte ist zur Einhaltung der
Friedhofssatzung verpflichtet.

(2) Kinder unter 10 Jahren diirfen die Friedhofe nur in Begleitung und unter Verantwortung
Erwachsener betreten.

(3) Aufden Friedhofen ist insbesondere nicht gestattet:

- die Wege mit Fahrzeugen aller Art und Sportgeriten (z. B. Rollschuhen, Inlineskater) zu
befahren, ausgenommen sind hiervon Kinderwagen, Rollstiihle, Fahrrdder (nur Friedhofe
Bitterfeld und Wolfen) sowie Fahrzeuge der Stadt, und die von der Stadt zugelassenen
Gewerbetreibenden.

- der Verkauf von Waren aller Art, insbesondere Krinze und Blumen, sowie das Anbieten von
Dienstleistungen,

- an Sonn- und Feiertagen oder in der Néhe einer Bestattung Arbeiten auszufiihren,

- die Erstellung und Verwertung von Film-, Ton-, Video- und Fotoaufnahmen, auler zu privaten
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“

Zwecken,
Druckschriften zu verteilen,

- Abraum und Abfille auBBerhalb der dafiir bestimmten Stellen abzulagern, mitgebrachte Abfille
zu entsorgen sowie Wasser von den Friedhofen mitzunehmen,

- den Friedhof und seine Einrichtungen und Anlagen zu verunreinigen oder zu beschédigen,
Einfriedungen und Hecken zu libersteigen und Rasenfldchen (soweit sie nicht als Wege dienen),
Grabstitten und Grabeinfassungen zu betreten, zu larmen und zu spielen, sowie zu lagern,
ungebiihrliches Verhalten (u.a. Alkohol- und Drogengenuss),

- Tiere mitzubringen, ausgenommen angeleinte Hunde.

Die Stadt kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck des Friedhofs und der Ordnung auf
ithm vereinbar sind.

Totengedenkfeiern bediirfen der Zustimmung der Stadt. Sie sind mindestens 10 Werktage vorher bei
der Stadt anzumelden.

§ 7 Gewerbetreibende

M

2

€)

(4)

)

(6)

(7

Bildhauer, Steinmetze, Gértner, Bestatter und sonstige Gewerbetreibende bediirfen fiir ihre
Tatigkeiten auf den Friedhofen der vorherigen Zulassung durch die Friedhofsverwaltung, die
gleichzeitig den Umfang der Tatigkeiten festlegt. Gewerbetreibende haben sich vor Aufnahme ihrer
jeweiligen Tétigkeit auf den Friedhdfen bei der zustédndigen Friedhofsverwaltung.

Auf ihren Antrag hin werden nur solche Gewerbetreibende zugelassen, die in fachlicher,
betrieblicher und personlicher Hinsicht zuverlassig sind. Dazu gehort die schriftliche Verpflichtung,
diese Satzung sowie die Unfallverhiitungsvorschriften der Gartenbauberufsgenossenschaft zu
beachten. Die Zuverldssigkeit ist nachzuweisen. Das kann z. B. bei Handwerkern durch den
Nachweis der Eintragung in die Handwerksrolle oder bei Gértnern durch die Anerkennung durch die
Landwirtschaftskammer erfolgen. Voraussetzung ist auBerdem, sofern vorhanden, die schriftliche
Anerkennung der Grabmal- und Bepflanzungsordnung. Ein Antragsteller des Handwerks oder des
Gartenbaus hat ferner nachzuweisen, dass er selbst oder sein fachlicher Vertreter die Meisterpriifung
oder einen vergleichbaren anerkannten beruflichen Abschluss abgelegt hat. Die Friedhofsverwaltung
kann Ausnahmen zulassen, soweit dies mit dem Zweck dieser Satzung vereinbar ist.

Die Friedhofsverwaltung hat die Zulassung davon abhéngig zu machen, dass der Antragsteller einen
fiir die Ausfithrung seiner Tétigkeit ausreichenden Haftpflichtversicherungsschutz nachweist.

Die Zulassung erfolgt durch Zulassungsbescheid fiir alle Friedhofe der Stadt Bitterfeld-Wolfen. Die
Zulassung gilt fiir ein Kalenderjahr, unabhéngig von der Intensitéit der Nutzung. Die Zulassung ist
dem Friedhofspersonal auf Verlangen vorzuweisen.

Die Gewerbetreibenden und ihre Bediensteten haben die Friedhofssatzung und die dazu ergangenen
Regelungen zu beachten. Den Anordnungen und Absprachen der zustdndigen Friedhofsverwaltung
ist Folge zu leisten. Die Gewerbetreibenden haften fiir alle Schiaden, die sie oder ihre Bediensteten
im Zusammenhang mit ihrer Tétigkeit auf den Friedhdfen schuldhaft verursachen.

Unbeschadet § 6 Abs. 3 Buchst. c) diirfen gewerbliche Arbeiten auf den Friedhdfen nur wahrend der
von der Friedhofsverwaltung festgesetzten Zeiten durchgefiihrt werden. In den Féllen des § 5 Abs. 2
sind gewerbliche Arbeiten ganz untersagt.

Den Gewerbetreibenden ist, soweit dies zur Ausiibung ihres Gewerbes erforderlich ist, das Befahren
der Wege nur mit dafiir geeigneten Fahrzeugen (PKW-/ Kleintransporter bis 3,5 t) und maximal
Schrittgeschwindigkeit gestattet. Bestattungen diirfen nicht beeintrdachtigt werden und bei
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®)

€)

Frostaufbruch und Nésse sind Fahrten auf unbefestigten Wegen nicht erlaubt. Das Befahren des
Friedhofes ist nur auf den befestigten Wegen gestattet.

Die fiir die Arbeiten erforderlichen Geréte und Materialien diirfen auf den Friedhéfen nur
vorilibergehend und nur an den von der Friedhofsverwaltung genehmigten Stellen gelagert werden.
Bei Unterbrechung oder Beendigung der Arbeiten sind die Arbeits- und Lagerplitze wieder in einen
ordnungsgemilBen Zustand zu versetzen. Erde und sonstige Materialien sind von den
Gewerbetreibenden oder deren Angestellten auf die dafiir bestimmten Plitze zu bringen. Die
Gewerbetreibenden diirfen auf den Friedhofen keinerlei Abfall, Abraum-, Rest- und
Verpackungsmaterial ablagern. Abgerdumte Grabmale, Einfassungssteine, Fundamentplatten
einschlieBlich Pflanzen und Pflanzenrest sind grundsitzlich vom Friedhof zu entfernen. Gewerblich
genutzte Geréte diirfen nicht an oder in den Wasserentnahmestellen der Friedhofe gereinigt werden.

Gewerbetreibende, die trotz schriftlicher Mahnung gegen die Vorschriften der Abs. 3 bis 9 verstofen
oder bei denen die Voraussetzungen des Abs. 2 ganz oder teilweise nicht mehr gegeben sind, kann
die Friedhofsverwaltung die Zulassung auf Zeit oder auf Dauer durch schriftlichen Bescheid
entziehen. Bei einem schwerwiegenden Verstof3 ist eine Mahnung entbehrlich.

(10) Gewerbetreibende mit Niederlassung in einem anderen Mitgliedstaat der Europdischen Union oder in

III.

einem anderen Vertragsstaat des Abkommens iiber den Europdischen Wirtschaftsraum, die im Inland
nur voriibergehend tétig sind, haben die Erbringung von Dienstleistungen moglichst vor Beginn
unter Angabe des beabsichtigten Zeitpunktes der Arbeitsaufnahme mitzuteilen, spatestens jedoch bis
zum Abschluss der Arbeiten. Abs. 1 — 4 finden keine Anwendung.

Bestattungsvorschriften

§ 8 Allgemeine Bestattungsvorschriften

(1) Bestattungen sind unverziiglich nach Beurkundung des Sterbefalls bei der Stadt anzumelden. Bei der

2

Anmeldung sind die erforderlichen Unterlagen spitestens am darauffolgenden Werktag einzureichen:
- Eindscherungsbescheinigung
- Sterbeurkunde
- Benennung der Grabart (Kostentrigers)
- Graburkunde bzw. Grabstéttennutzungsvertrag
- Auftrag zur Bestattung

Fiir Bestattungen am Wochenende sind die erforderlichen Unterlagen (Urkunden u.a.) am
darauffolgenden Werktag in der Friedhofsverwaltung abzugeben.

Die Stadt setzt Ort und Zeit der Bestattung unter weitgehender Beriicksichtigung der Wiinsche der
Angehorigen fest. Ein Anspruch auf einen bestimmten Bestattungstermin besteht nicht.
Bestattungstermine werden fiir alle Friedhofe in der Zeit von Montag bis Samstag in der Zeit von
09:00 Uhr bis 15:00 Uhr mit oder ohne Trauerhallennutzung angeboten. Um einen reibungslosen
Ablauf aller Beisetzungen zu gewéhrleisten, erfolgt die Terminvergabe im 2-Stunden-Rhythmus.

(3) Erdbestattung und Eindscherung sollen nach dem Bestattungsgesetz LSA innerhalb von 10 Tagen

nach Eintritt des Todes durchgefiihrt werden. Urnen sind laut Bestattungsgesetz LSA innerhalb eines
Monats nach Eindscherung beizusetzen. In Abweichung von Satz 1 ist fiir Erdbestattungen nach dem
10. Tag eine schriftliche Fristverlangerung mit Begriindung durch den Bestatter bzw. den
Nutzungsberechtigten einzureichen.
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§ 9 Beschaffenheit von Sirgen und Urnen

e

2

3)

“)

)
(6)

Die Sarge miissen festgefiigt und so abgedichtet sein, dass jedes Durchsickern von Feuchtigkeit
ausgeschlossen ist. Fiir die Bestattung sind zur Vermeidung von Umweltbelastungen nur Séarge aus
leicht abbaubarem Material (z. B Vollholz) erlaubt, die keine PVC-, PCP-,
formaldehydabspaltenden, nitrozellulosehaltigen oder sonstigen umweltgefihrdenden Lacke und
Zusitze enthalten. Sarge aus anderen Materialien, wie z. B. Eiche, Mooreiche u. a. miissen der Stadt
mitgeteilt werden. Entsprechendes gilt fiir Sargzubehdr und —ausstattung. Die Kleidung der Leiche
soll nur aus Papierstoff und Naturtextilien bestehen.

Es diirfen nur Aschekapseln und Schmuckurnen verwendet werden, deren Material innerhalb der
Ruhezeit einer Urnengrabstitte verrottet.

Die Sérge sollen hochstens 2,05 m lang, 0,60 m hoch und im MittelmaB 0,70 m breit sein. Sind in
Ausnahmefillen groBere Séarge erforderlich, ist die Zustimmung der Stadt bei der Anmeldung der
Bestattung einzuholen.

Die Anlage von Griiften und Tiefengrabern ist nicht gestattet, Mauernischen werden nicht neu
belegt.

Das Einsenken von Sérgen in Gréber, in denen sich Schlamm oder Wasser befindet, ist unzuléssig.
Trauergebinde und Kridnze miissen aus natiirlichem, biologisch abbaubarem Material hergestellt sein.

Gebinde und Krianze sind nach der Trauerfeier durch die anliefernden Gértner oder Bestatter bzw.
durch die Angehorigen oder Nutzungsberechtigten wieder abzuholen.

§ 10 Ausheben der Griber

(M

2

3)

“
&)

Das Ausheben und Verfiillen der Gréber erfolgt durch das fiir den Sterbefall zustidndige
Bestattungsunternehmen. Fiir das Einsetzen der Urne in die Urnengemeinschaftsanlage ist der
Friedhofstriager verantwortlich.

Die Tiefe der einzelnen Gréber betrdgt von der Erdoberflidche (ohne Hiigel) bis zur Oberkante des
Sarges mindestens 1,20 m, bis zur Oberkante der Urne mindestens 0,50 m.

Die Griber fiir Erdbeisetzungen miissen voneinander durch mindestens 0,30 m starke Erdwénde
getrennt sein.

Das Ausmauern von Gréabern und das Einsetzen von Grabkammern sind unzuléssig.

Der Nutzungsberechtigte einer Grabstétte hat bei einer Beisetzung in einem benachbarten Grab
eventuelle kurzzeitige Beeintrachtigungen zu dulden.

§ 11 Ruhezeit

)]

2

Die Ruhezeit fiir Erdbestattungen vor dem vollendeten 5. Lebensjahr betrdgt 20 Jahre. Bei
Verstorbenen ab dem vollendeten 5. Lebensjahr 25 Jahre. In Ausnahmefillen, insbesondere aufgrund
der Boden- und Grundwasserverhéltnisse und die Beschaffenheit der Sérge, kann die Ruhefrist auf
mindestens 30 Jahre erhoht werden.

Die Ruhezeit fiir Umenbestattungen betrdgt auf allen Friedhofen 20 Jahre.
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(3) Grabstitten diirfen erst nach Ablauf der festgelegten Ruhefrist wieder belegt oder anderweitig
verwendet werden.

§ 12 Umbettungen
(1) Die Ruhe der Toten darf grundsétzlich nicht gestort werden.

(2) Umbettungen von Erdbestattungen und Urnenbestattungen bediirfen, unbeschadet der sonstigen
gesetzlichen Vorschriften, der vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Die Zustimmung
kann nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes oder bei Vorliegen eines dringenden 6ffentlichen
Interesses erteilt werden, hinter denen selbst die Achtung vor der Totenruhe zurlickzutreten hat.

(3) Alle Umbettungen erfolgen auf Antrag; antragsberechtigt ist der jeweilige Nutzungsberechtigte.

(4) Alle Umbettungen von Ascheresten werden von der Stadt oder deren Erfiillungsgehilfen
durchgefiihrt. Sie bestimmt den Zeitpunkt der Umbettung. Umbettungen von Urnen aus den
Gemeinschaftsanlagen, den Urnenreihengrabstitten (Urnenwiesengrab und Urnenbaumgrab) sind
nicht moglich. Die Umbettung von Erdbestattungen erfolgt unter Anwendung der gesetzlichen
Vorschriften durch den beauftragten Bestatter. Die Anwesenheit Dritter widhrend einer Umbettung ist
nicht erlaubt.

(5) Die Kosten der Umbettung und den Ersatz von Schiden, die an benachbarten Grabstétten und
Anlagen entstehen, soweit nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlissigkeit entstanden, hat der
Antragsteller zu tragen.

(6) Der Ablauf der Ruhe- und der Nutzungszeit wird durch eine Umbettung nicht unterbrochen oder
gehemmt.

(7) Erdbestattungen und Urnenbestattungen zu anderen als zu Umbettungszwecken wiederauszugraben,
bediirfen einer behordlichen oder einer richterlichen Anordnung.

(8) Die Stadt ist bei Vorliegen eines zwingenden 6ffentlichen Interesses berechtigt, Umbettungen
vorzunehmen, insbesondere bei SchlieBung und Aufhebung von Friedhofen.
IV. Grabstitten

§ 13 Allgemeines

(1) Die Grabstitten bleiben Eigentum der Stadt. An ihnen kdnnen Rechte nur nach dieser Satzung
erworben werden. Die Vergabe von Grabstitten erfolgt nur bei Eintritt des Sterbefalles.

(2) Es besteht kein Anspruch auf den Erwerb einer bestimmten Grabart, auch wenn diese in der
geltenden Friedhofsgebiihrensatzung fiir den jeweiligen Friedhof aufgelistet ist. Es gilt, ob die
jeweilige Grabart zum Zeitpunkt des geplanten Erwerbs verfiigbar ist, oder ob alle dafiir
vorgesehenen Grabstellen belegt sind. Dies gilt nicht fiir das Reihengrab.

(3) Die Grabstitten werden unterschieden in

a. Erdbestattung
- Erdreihengrabstitten bis zum vollendeten 5. Lebensjahr
- Erdreihengrabstitten ab dem vollendeten 5. Lebensjahr
- Erdwahlgrabstitten, 1- und 2-stellig
- Gemeinschaftsanlage Erdbestattung
- Erdbestattung auf der Kinderwiese,

b. Urnenbestattungen
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- Urnenreihengrabstitten in Form von Urnenwiesengrabstitten, Urnenbaumgrabstitten und
Urnengrabstitten bis zum vollendeten 5. Lebensjahr,
- Urnenwahlgrabstitten 2-, 4-, 6-stellig,
- Urnenwahlgrabstitten fiir Mensch-Tier-Bestattung 4-stellig,
- Urnengemeinschaftsanlage,
- Urnenbeisetzung auf der Kinderwiese,
c. Ehrengrabstétten,
d. Kriegsgriber.

(4) Es besteht kein Anspruch auf Verleihung oder Wiedererwerb von Nutzungsrechten an einer der Lage
nach bestimmten Grabstétte, an Wahlgrabstétten, an Urnenwahlgrabstétten, an Ehrengrabstétten oder
auf Unverdnderlichkeit der Umgebung.

§ 14 Verfiigbare Grabarten

(1) Auf den einzelnen Friedhofen der Stadt Bitterfeld-Wolfen stehen nicht alle Grabarten zur Verfiigung.

(2) Die einzelnen Grabarten stehen auf den verschiedenen Friedhofen wie folgt zur Verfligung:

Grabart verfiigbar auf dem Friedhof

Erdreihengrab . . .

bis zum vollendeten 5. Lebensjahr Bitterfeld, Bobbau, Greppin, Thalheim und Wolfen

Erdreihengrab .

ab vollendetem 5. Lebensjahr Bitterfeld und Wolfen

Gemeinschaftsanlage fiir anonyme .

Erdbestattung Bitterfeld

Kinderwiese flir anonyme | .

Erdbestattung Bitterfeld

Erdwahlgrab 1-stellig (+ maximal 6 |Bitterfeld, Bobbau, Greppin, Holzweillig, Rodgen,

Urnen) Siebenhausen, Thalheim, Wolfen und Zschepkau

Erdwahlgrab 2-stellig (+ maximal 12 | Bitterfeld, @ Bobbau, Greppin, Holzweillig, Rodgen,

Urnen) Siebenhausen, Thalheim, Wolfen und Zschepkau

Reihengrab Urnenwiesengrab Bitterfeld, Bobbau, HolzweiBig, Greppin, Thalheim und
Wolfen

Reihengrab Urnenbaumgrab Bitterfeld, Bobbau

Reihengrab Urnengrab .

bis zum vollendeten 5. Lebensjahr Bitterfeld

Kmderw;ese fiir anonyme | p.. 14

Urnenbeisetzung

Bitterfeld, Bobbau, Greppin, Holzweillig, R6dgen, Thalheim,

anonyme Urnengemeinschaftsanlage Wolfen und Zschepkau

Bitterfeld, Bobbau, Greppin, HolzweiBlig, Roddgen,

Wahlgrab Umenstelle 2-stellig Siebenhausen, Wolfen und Zschepkau

Wabhlgrab Urnenstelle 4-stellig Bobbau, Siebenhausen, Thalheim und Wolfen

Wabhlgrab Urnengrab

fiir Mensch-Tier-Bestattung 4-stellig Bitterfeld, Wolfen

Bitterfeld, Bobbau, Greppin, HolzweiBlig, Roddgen,

Wahlgrab Umnenstelle 6-stellig Siebenhausen, Thalheim, Wolfen und Zschepkau
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§ 15 Reihengrabstitten

e

)

Reihengrabstitten sind Grabstétten fiir Erdbeisetzungen, Urnenwiesen-, Urnenbaumbestattungen und
Urnenbestattungen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr, die der Reihe nach belegt und erst im
Todesfalle fiir die Dauer der Ruhezeit des zu Bestattenden abgegeben werden. In jeder
Reihengrabstitte darf nur eine Leiche oder eine Urne beigesetzt werden.

Die Grababmessungen sind:
Grabart Maximale Abmessung
Erdreihengrab bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 1,50mx 1,20 m
Erdreihengrab ab vollendetem 5. Lebensjahr 2,50mx 1,30 m
Reihengrab Urnenwiesen- oder Urnenbaumgrab 0,50 mx 0,50 m
Relhengrab Urnengrab bis zum vollendeten 5. bis zu 1,50 m x 1,20 m
Lebensjahr

3)

Auf den einzelnen Friedhofen kann in Abhéngigkeit von Grabfeldplinen von diesen Mallen
abgewichen werden.

Das Abrdaumen von Reihengrabfeldern oder Teilen von ihnen nach Ablauf der Ruhezeiten wird 3
Monate vorher 6ffentlich und durch Hinweisschild auf dem betreffenden Grabfeld bekanntgemacht.

§ 16 Wahlgrabstiitten

(D)

2
3)

“

)

(6)

Wahlgrabstitten sind Grabstitten fiir Erdbeisetzungen, an denen auf Antrag ein Nutzungsrecht fiir
die Dauer von 25 Jahren verlichen wird. Der Wiedererwerb eines Nutzungsrechts ist nur auf Antrag
und nur fiir die gesamte Wahlgrabstétte moglich. Der Wiedererwerb des Nutzungsrechtes erfolgt fiir
mindestens 1 Jahr. Die Stadt kann Erwerb und Wiedererwerb von Nutzungsrechten an
Wabhlgrabstitten ablehnen.

Wahlgrabstitten werden unterschieden in ein- und mehrstellige Grabstitten.

Das Nutzungsrecht entsteht nach Zahlung der falligen Gebiihr mit Aushidndigung der Graburkunde
beziehungsweise des Grabstittennutzungsvertrages.

Auf den Ablauf des Nutzungsrechts wird der jeweilige Nutzungsberechtigte schriftlich — falls er
nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln ist, durch eine 6ffentliche Bekanntmachung und
durch einen 3-monatigen Hinweis auf der Grabstitte — hingewiesen.

Eine Beisetzung darf nur stattfinden, wenn die Ruhezeit die Nutzungszeit nicht libersteigt oder ein
Nutzungsrecht mindestens fiir die Zeit bis zum Ablauf der Ruhezeit wiedererworben worden ist.

Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechts soll der Erwerber fiir den Fall seines Ablebens aus

dem Satz 2 genannten Personenkreis seinen Nachfolger im Nutzungsrecht bestimmen und ihm das

Nutzungsrecht durch einen Vertrag iibertragen, der erst im Zeitpunkt des Todes des Ubertragenden

wirksam wird. Wird bis zu seinem Ableben keine derartige Regelung getroffen, geht das

Nutzungsrecht in nachstehender Reihenfolge auf die Angehorigen des verstorbenen

Nutzungsberechtigten mit deren Zustimmung iiber,

a) auf den iiberlebenden Ehegatten und eingetragenen Lebenspartner, und zwar auch dann, wenn
Kinder aus einer fritheren Ehe vorhanden sind,

b) auf die ehelichen, nichtehelichen und Adoptivkinder,

c¢) auf die Stiefkinder,
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d) auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Vater oder Miitter,
e) auf die Eltern,

f) auf die vollbiirtigen Geschwister,

g) auf die Stiefgeschwister,

h) auf die nicht unter a) bis g) fallenden Erben.

Innerhalb der einzelnen Gruppen b) bis d) und f) bis h) wird der Alteste Nutzungsberechtigter.
Das Nutzungsrecht erlischt und eine weitere Bestattung auf der Grabstétte wird verwehrt, wenn es
keiner der Angehorigen des verstorbenen Nutzungsberechtigten iibernimmt.

(7) Der jeweilige Nutzungsberechtigte kann das Nutzungsrecht nur auf eine Person aus dem Kreis des
Abs. 6 S. 2 iibertragen; er bedarf dazu der vorherigen Zustimmung der Stadt. Die Anderung der
Anschrift des Nutzungsberechtigten ist unverziiglich der Stadt schriftlich mitzuteilen.

(8) Jeder Rechtsnachfolger hat das Nutzungsrecht unverziiglich nach Erwerb bei der Stadt auf sich
umschreiben zu lassen.

(9) Abs. 6 gilt in den Féllen der Absétze 7 und 8 entsprechend.

(10) Der jeweilige Nutzungsberechtigte hat im Rahmen der Friedhofssatzung und der dazu ergangenen
Regelungen das Recht, in der Wahlgrabstitte beigesetzt zu werden, bei Eintritt eines
Bestattungsfalles iiber andere Beisetzungen und iiber die Art der Gestaltung und der Pflege der
Grabstiétte zu entscheiden.

(11) Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich die Pflicht zur Anlage und zur Pflege der Grabstitte.

(12) Auf das Nutzungsrecht an Wahlgrabstétten kann erst nach Ablauf der letzten Ruhezeit verzichtet
werden. Ein Verzicht ist nur fiir die gesamte Grabstitte moglich. Ein Anspruch auf Riickerstattung

gezahlter Geldleistungen besteht nicht.

(13) Die Grababmessungen sind:

Grabart Maximale Abmessung
Erdwahlgrab 1-stellig 2,70 mx 2,50 m
Erdwahlgrab 2-stellig 2,70 mx 3,50 m

Auf den einzelnen Friedhofen kann in Abhéngigkeit von Grabfeldpldnen von diesen Maflen
abgewichen werden.

§ 17 Beisetzung von Aschen

(1) Aschen diirfen beigesetzt werden in
a. Urnenwahlgrabstitten (2-, 4-, 6-stellig, Mensch-Tier 4-stellig),
b. Urnengemeinschaftsanlage,

Erdwahlgrabstétten, 1- und 2-stellig,

Ehrengrabstitten,

Kinderwiese,

Reihengrab Urnenbaumgrabstitten,

Reihengrab Urnenwiesengrabstitten,

. Reihengrab Urnengrab bis zum vollendeten 5. Lebensjahr,

2 Urnenwahlgrabstatten sind Aschengrabstitten, an denen auf Antrag ein Nutzungsrecht fiir die Dauer
von 20 Jahren verliechen wird. Die Zahl der Urnen, die in einer Urnenwahlgrabstitte beigesetzt
werden konnen, richtet sich nach der Gréf3e und der Definition der Aschengrabstitte.

B0 e ao
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(3) Die Grababmessungen sind:

Grabart Maximale Abmessung einschl. unmittelbare
Angrenzungsfliche

Wahlgrab Urnenstelle 2-stellig 1,00mx 1,00 m

Wabhlgrab Urnenstelle 4-stellig 1,20mx 1,20 m

Wabhlgrab Urnenstelle fiir Mensch-Tier-

Bestattung 4-stellig 1,20mx1,20m

Wabhlgrab Urnenstelle 6-stellig 2,20 m x 2,00 m

Auf den einzelnen Friedhofen kann in Abhéngigkeit von Grabfeldpldnen von diesen Maflen abgewichen
werden.

(4) In anonymen Urnengrabstétten (Urnengemeinschaftsanlage) werden Urnen der Reihe nach fiir die
Dauer der Ruhezeit beigesetzt. Diese Grabstétten werden nicht gekennzeichnet.

(5) Mensch-Tier-Grabstétten sind ausschlieSlich Urnenwahlgrabstitten in besonderer Lage. Auf diesen
Grabstitten konnen gemeinsam Human- und Haustier/Heimtierbestattungen erfolgen. Auf Antrag
wird fiir die Mensch-Tier-Grabstitten ein Nutzungsrecht fiir 20 Jahre erworben. Ein Erwerb des
Nutzungsrechtes kann auch bereits zu Lebzeiten erfolgen. Die Beisetzung des verstorbenen
Haus/Heimtieres erfolgt als Grabbeigabe. Auf der Grabstitte konnen 4 Beisetzungen erfolgen,
darunter mindestens eine Humanbestattung. Die Urnenbeisetzung (Humanbestattung) kann
gleichzeitig mit der Beisetzung der Urne des verstorbenen Haus/Heimtieres (Grabbeigabe) erfolgen.
Die erforderlichen Leistungen im Zusammenhang mit der Beisetzung der Urnen miissen durch ein
Bestattungsunternehmen erfolgen.

(6) Soweit sich nicht aus der Friedhofssatzung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften des
Nutzungsrechts fiir Wahlgrabstitten entsprechend auch fiir Urnenwahlgrabstétten.

§ 18 Gemeinschaftsanlagen

(1) In Urnengemeinschaftsanlage werden Urnen ohne individuelle Kennzeichnung der Beisetzungsstelle
der Reihe nach besetzt. Die Beisetzung der Aschekapsel in die Rasenflache erfolgt ohne Schmuck-
bzw. Uberurne.

a) In die Gemeinschaftsanlage flir Erdbestattungen werden Leichen ohne besondere
Einzelgrabkennzeichnungen in die Rasenflache beigesetzt.

b) In die Kinderwiese werden Urnen und/oder Leichen von Frith- bzw. Totgeburten ohne
individuelle Kennzeichnung der Beisetzungsstelle in die Rasenfldche beigesetzt.

(2) Ein Nutzungsrecht wird durch die Beisetzung nicht erworben.
(3) Die Gestaltung und Pflege obliegt der Stadt. Durch Angehorige abgelegter Grabschmuck,
Pflanzschalen u. a. geht in das Eigentum der Stadt iiber, ein Anspruch auf Erhalt und Aufbewahrung

besteht nicht. Das Anlegen von Kleinbeeten u. a. ist nicht gestattet.

(4) Die Ablage von Gegenstinden, wie Gedenksteine, Namenstafeln, Figuren u. a., auf den
Gemeinschaftsanlagen sowie die Vornahme einer individuellen Kennzeichnung sind nicht gestattet.

(5) Blumengebinde, Krinze und sonstiger Grabschmuck sind, soweit vorhanden, an den dafiir
ausgewiesenen und angelegten Ablagemdglichkeiten niederzulegen.

(6) Die Angehdrigen akzeptieren bei der Anmeldung des Sterbefalles die Rahmenbedingungen dieser
12
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Anlage.
(7) Die Grababmessungen sind:
Grabart Maximale Abmessung einschl. unmittelbare
Angrenzungsfliche
Gemeinschaftsanlage fiir anonyme | 2,50mx 1,30 m
Erdbestattung
Kinderwiese fiir anonyme Erdbestattung 1, 20mx 1,00 m
Kinderwiese fir anonyme | 0,70mx 0,70 m
Urnenbeisetzung
Urnengemeinschaftsanlage 0,70mx 0,70 m

Auf den einzelnen Friedhofen kann in Abhéngigkeit von Grabfeldpldnen von diesen Maflen
abgewichen werden.

§ 19 Urnenreihengrabstitten in Form von Urnenwiesen- und Urnenbaumgrabstitten

M
2

3)
4

)

(6)

(M

®)
(€)

Die Urnenwiesengrabstitten werden in einer geschlossenen Rasenfldche der Reihe nach angelegt.

Die Urnenbaumgrabstitten werden in einer geschlossenen Grababteilung mit einem entsprechenden
Baumbestand angelegt. Sie werden in einem Radius von 3 m und mit maximal 12 Grabstétten pro
Baum vergeben.

Der GroB3e der einzelnen Grabstellen gemal3 Absétze 1 und 2 betrdgt 0,50 m x 0,50 m.

In jeder Grabstitte nach Absatz 1 und 2 darf eine Urne beigesetzt werden. Die Beisetzung der
Aschekapsel erfolgt ohne Schmuck bzw. Uberurne.

Die Gestaltung der Grabstitte erfolgt mit einem liegenden Grabmal aus Naturstein in Form einer
Gruftplatte mit den MafBien 0,5 m x 0,5 m x mindestens 0,1 m. Durch den Nutzungsberechtigten
erfolgt das Setzen der Gruftplatte in den ersten 3 Monaten nach der Beisetzung.

Das Anlegen von individuellen Pflanzbeeten, die Pflanzung von Bdumen, Strduchern u. a. sowie das
Umranden der Gruftplatte mit Sand, Kies, Schmucksteinen u.4.m. ist nicht gestattet. Das Ablegen
von Grabschmuck zu speziellen Gedenktagen ist nur auf der jeweiligen Gruftplatte des Verstorbenen
gestattet.

Das Nutzungsrecht an der Grabstitte gemall Absétze 1 und 2 wird fiir 20 Jahre vergeben. Ein
Wiedererwerb oder eine Verlangerung des Nutzungsrechtes an dieser Grabstitte ist nicht moglich.

Die Gestaltung und Pflege dieser Anlage obliegt der Stadt.

Die Angehorigen akzeptieren bei der Anmeldung des Sterbefalles die Rahmenbedingungen dieser
Anlage.

(10) Soweit sich nicht aus der Friedhofssatzung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften fiir

Reihengrabstétten gemél § 15 entsprechend auch fiir Grabstitten nach Absatz 1 und 2.

§ 20 Ehrengrabstitten

Die Zuerkennung, die Anlage und die Unterhaltung von Ehrengrabstétten obliegen ausschlieBlich der
Stadt Bitterfeld-Wolfen. Die Friedhofsverwaltung kann auf Antrag Ausnahmen zulassen.
13
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§ 21 Kriegsgriber

Die Rechte und Pflichten richten sich nach dem Gesetz iiber die Erhaltung der Gréaber der Opfer von
Krieg- und Gewaltherrschaft in der jeweils giiltigen Fassung.

V. Gestaltung der Grabstitten

§ 22 Allgemeine Gestaltungsgrundsitze

M

2

Jede Grabstitte ist so zu gestalten und so an die Umgebung anzupassen, dass die Wiirde des
Friedhofs in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt wird.

Alle Reihen- und Wahlgrabstitten der Stadt Bitterfeld-Wolfen sind einfassungspflichtig,
ausgenommen davon sind die Friedhofe Bitterfeld und Holzweifig.

VI. Grabmale

§ 23 Gestaltungsvorschriften

M

2

3)

“

®)

Die Grabmale miissen in ihrer Gestaltung, Bearbeitung und Anpassung den nachfolgenden
Anforderungen entsprechen.

Fiir Grabmale diirfen nur Natursteine, Holz, Findlinge und Schmiedeeisen sowie geschmiedete oder
gegossene Bronze verwendet werden.

Bei der Gestaltung und der Bearbeitung sind nicht gestattet:

- terrazzoartiger, geschliffener Betonwerkstein sowie Kunststein

- grellfarbiger, groBflachiger Farbanstrich

- Grabeinfassungen aus festen Materialen auer Natursteineinfassungen und Grabstétten auf dem
Friedhof OT Wolfen Abteilung 36 — 39 und Urnenfeld 10 — 15 (siche Abs. 4)

- Grabzdunung und —gitter sowie Abdeckungen mit Folie, Gardinen u.a.

- Schutzhiillen an Grabmalen

- Firmenzeichen an Grabmalen, ausgenommen sind Steinmetzzeichen

- Emaille, Glas und Kunststofftafeln sowie Lichtbilder, ausgenommen davon sind Porzellanfotos

- das Einarbeiten von undurchldssigen Materialien in die Grabstitte, wie Folie und Dachpappe

- das Auslegen der Grabstitte mit Pflastersteinen aller Art, Betonplatten, Kunststoffbeldge sowie
Kunstrasen u. a.

- Zweiteinfassungen aus jeglichen Materialien

Fiir Grabstitten im OT Wolfen (Abt.36 — 39 / URF 10 — 15), deren Gréber mit Platten oder Pflaster
eingefasst werden oder sind, sind die Kosten dieser Einfassung nach der Gebiihrensatzung durch den
Nutzungsberechtigten zu tragen. Das Setzen der Grabmale erfolgt zu ebener Erde ohne Sockel. Die
Einfassungen werden vom Friedhof OT Wolfen gesetzt. Auf den Erdgrabstitten werden die
Grabmale erst nach dem Setzen der Einfassungen genehmigt.

Auf den Grabstitten fiir Erdbeisetzungen gemil § 14 Abs. 2 der Satzung sind stehende Grabmale bis
zu folgenden Hohen zuldssig:

a) Erdreihengrab bis zum vollendeten 5. Lebensjahr maximal 0,65 m
b) Erdreihengrab ab dem vollendeten 5. Lebensjahr maximal 0,90 m
¢) Erdwahlgrab, 1- und 2-stellig maximal 1,15 m
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(6)

(7

(8)

€

Auf den einzelnen Friedhéfen kann in Abhéngigkeit von Grabfeldpldnen von diesen Maf3en

abgewichen werden.
Stehende Grabmale aus Naturstein miissen mindestens 12 cm stark sein. Liegende Grabmale sind
zuldssig.

Auf Urnengrabstitten gemdl § 14 Abs. 2 der Satzung sind Grabmale bis zu folgenden Héhen
zuléssig:

a) Urnenwahlgrab 2-stellig maximal 0,85 m,
ausgenommen Friedhof Bitterfeld mit maximal 0,70 m,
b) Urnenwahlgrab 4-stellig einschl.
Mensch-Tier-Grab 4-stellig maximal 0,85 m,
¢) Urnenwahlgrab 6-stellig maximal 1,15 m,
ausgenommen Friedhof Bitterfeld mit maximal 0,80 m.

Auf den einzelnen Friedhofen kann in Abhéngigkeit von Grabfeldpldnen von diesen Maf3en
abgewichen werden.
Stehende Grabmale aus Naturgestein miissen mindestens 12 cm stark sein.

Auf Grabstitten gemal § 14 Abs. 2 der Satzung sind Grabeinfassungen aus Naturstein zuldssig.
Grabeinfassungen sind genehmigungspflichtig. Auf Antrag erteilt die Friedhofsverwaltung die
Genehmigung. Bei der Antragstellung sind die individuellen Gegebenheiten des jeweiligen

Grabfeldes zu beriicksichtigen. Die Mindestmaterialstirke der Einfassung betrdgt 0,06 m. Sie diirfen

dabei eine sichtbare Hohe von 0,15 m nicht tiberschreiten.

Nachstehende Abmessungen sind dabei nicht zu {iberschreiten:
a) Erdreihengrab bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 0,60 m x 0,80 m,
b) Erdreihengrab ab dem vollendeten 5. Lebensjahr 0,80 m x 1,60 m,

c) Erdwahlgrab 1-stellig 0,90 m x 2,00 m,

d) Erdwahlgrab 2-stellig 2,30 m x 2,00 m,

e) Urnenwahlgrab 2-stellig 0,60 m x 1,00 m,
ausgenommen Friedhofe Bitterfeld 0,60 m x 0,80 m und
HolzweiBig 0,70 m x 0,50 m,

f) Urnenwahlgrab 4-stellig einschl.

Mensch-Tier-Grab 4-stellig 0,80 m x 1,00 m,
ausgenommen Friedhofe Wolfen 1,60 m x 0,90 m und
Bobbau 0,75mx 1,50 m,

g) Urnenwahlgrab 6-stellig 0,90 m x 2,00 m.

Auf den einzelnen Friedhéfen kann in Abhédngigkeit von Grabfeldplinen von diesen Maflen

abgewichen werden.

Fiir die Friedhofe Bitterfeld und HolzweiBlig gilt fiir das Setzen der Grabsteine nachfolgende
Vorschrift:

Das Setzen des Grabmales erfolgt mit oder ohne Sockel hinter die Einfassung.

(10) Die Verwendung von Gruftplatten ist auf allen Friedhofen zulédssig. Das maximale Maf} der

Gruftplatte richtet sich nach dem MaB der zuldssigen Einfassung.

(11) Soweit es die Stadt innerhalb der Gesamtgestaltung unter Beachtung des § 23 und unter

Berticksichtigung kiinstlerischer Anforderungen fiir vertretbar hélt, kann sie Ausnahmen von den
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Vorschriften der Abs. 2, 4 bis 7 und auch sonstige bauliche Anlagen zulassen. Sie kann fiir Grabmale
und sonstige bauliche Anlagen in besonderer Lage iiber Abs. 1 bis 2 und 4 bis 7 hinausgehende
Anforderungen an Material, Entwurf und Ausfiihrung stellen.

(12) Als kiinstlerisch oder geschichtlich wertvoll anerkannte Grabmale oder solche, die als besondere
Eigenart des Friedhofes gelten, diirfen ohne Genehmigung der Stadt und des fiir die Denkmalpflege
verantwortlichen Organs nicht entfernt oder verdndert werden. Sie sind entsprechend den geltenden
gesetzlichen Bestimmungen iiber die Pflege und Schutz der Denkmale zu erhalten und zu pflegen.

§ 24 Zustimmungserfordernis

(1) Die Errichtung und jede Verdnderung von Grabmalen bedarf der vorherigen schriftlichen
Zustimmung der Stadt. Die Zustimmung ist vor der Anfertigung oder der Verdnderung der Grabmale
einzuholen. Die Antrage sind durch die Nutzungsberechtigten zu stellen; der Antragsteller hat sein
Nutzungsrecht nachzuweisen.

(2) Die Antrége sind in zweifacher Ausfiihrung einzureichen und beinhalten:

a) Der Grabmalentwurf mit Grundriss und Seitenansicht im MaBstab 1:10 unter Angabe des
Materials, seiner Bearbeitung, des Inhalts, der Form und der Anordnung.
Ausfiihrungszeichnungen sind einzureichen, soweit es zum Verstédndnis erforderlich ist.

b) Zeichnungen der Schrift, der Ornamente und der Symbole im Mafstab 1:1 unter Angabe des
Materials, seiner Bearbeitung, des Inhalts, der Form und der Anordnung.
Ausfiihrungszeichnungen sind einzureichen, soweit es zum Verstidndnis erforderlich ist.

In besonderen kann die Vorlage eines Modells oder das Aufstellen eines Modells in natiirlicher
GroBe auf der Grabstitte verlangt werden.

(3) Die Errichtung und jede Verdnderung von Einfassungen und Gruftplatten sowie aller sonstigen
baulichen Anlagen bedarf ebenfalls der vorherigen, schriftlichen Zustimmung der Stadt. Die Abséitze
1 und 2 gelten entsprechend. Der Antrag ist innerhalb von 4 Wochen nach Eingang durch die
zustdandige Stadt zu bearbeiten.

(4) Die Zustimmung erlischt, wenn das Grabmal oder die sonstige bauliche Anlage nicht binnen eines
Jahres nach der Zustimmung errichtet worden ist.

(5) Die Hersteller der Grabmale miissen sich iiber bestehende Gestaltungsvorschriften informieren, ehe
sie den Antrag einreichen. Sie sind verpflichtet, dem Antragsteller nur Grabmale anzubieten, die
diesen Richtlinien entsprechen.

(6) Fiir die Bearbeitung der Genehmigungsantrige ist durch den Antragsteller eine Bearbeitungsgebiihr
zu entrichten.

§ 25 Anlieferung

(1) Beim Liefern von Grabmalen, Einfassungen, Gruftplatten und sonstigen baulichen Anlagen sind der
Stadt vor der Errichtung vorzulegen:
a) der bewilligte Genehmigungsantrag zur Errichtung einer Grabanlage und soweit erforderlich:
b) die genehmigte Zeichnung der Schrift, der Ornamente und der Symbole,
¢) der genechmigte Entwurf.

(2) Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen sind so zu liefern, dass sie am Friedhofseingang
von der Stadt {iberpriift werden kénnen.
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§ 26 Standsicherheit der Grabmale

Die Grabmale sind entsprechend der giiltigen Technischen Anleitung zur Standsicherheit von
Grabmalen (TA Grabmal) der Deutschen Naturstein Akademie durch einen Fachbetrieb (i. d. R.
Steinmetz, Bildhauer) so zu fundamentieren und zu befestigen, dass sie dauerhaft standsicher sind
und auch beim Offnen benachbarter Griber nicht umstiirzen oder sich senken konnen. Die TA
Grabmal kann in der Stadt eingesehen werden. Dies gilt fiir sonstige bauliche Anlagen entsprechend.

§ 27 Unterhaltung

)

@)

Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen sind dauernd in verkehrssicherem Zustand zu
halten. Verantwortlich dafiir ist der jeweilige Nutzungsberechtigte der Grabstitte.

Die Stadt ist gemall Verordnung fiir Sicherheit und Gesundheit (VSG) 4.7. Friedhofe und
Krematorien der Gartenbau-Berufsgenossenschaft zur jahrlichen Standsicherheitsiiberpriifung der
Grabmale nach der Frostperiode verpflichtet. Mangelhafte Priifungsergebnisse werden dem
Nutzungsberechtigten durch die Stadt schriftlich mitgeteilt. Sofern der Nutzungsberechtigte nicht
bekannt ist oder nicht ohne Aufwand ermittelt werden kann geniigen eine 6ffentliche
Bekanntmachung und eine Kennzeichnung (Aufkleber) auf dem betroffenen Grabmal. Erscheint die
Standsicherheit von Grabmalen, sonstigen baulichen Anlagen oder Teilen davon geféhrdet, ist der
Nutzungsberechtigte verpflichtet, unverziiglich Abhilfe zu schaffen. Bei Gefahr kann die Stadt
Sicherungsmafinahmen (z. B. Umlegen von Grabmalen) treffen. Wird der ordnungswidrige Zustand
trotz Aufforderung der Stadt nicht innerhalb von 3 Monaten nach Bekanntgabe beseitigt, ist die Stadt
berechtigt, das Grabmal oder Teile davon auf Kosten des Verantwortlichen zu entfernen. Die Stadt
ist nicht verpflichtet, diese Gegenstéinde aufzubewahren.

§ 28 Entfernung

)]

(@)

Grabmale und sonstige bauliche Anlagen diirfen vor Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts
nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Stadt von der Grabstitte entfernt werden.

Nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts sind die Grabmale und die sonstigen baulichen
Anlagen zu entfernen. Dazu bedarf es eines Erlaubnisscheines der Stadt. Sind die Grabmale oder die
sonstigen baulichen Anlagen nicht innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf der Ruhezeit oder des
Nutzungsrechts entfernt, werden sie auf Kosten des Nutzungsberechtigten entsorgt. Sofern
Grabstétten von der Stadt abgerdumt werden, hat der jeweilige Nutzungsberechtigte die Kosten zu
tragen.

VII. Herrichtung und Pflege der Grabstitten

§ 29 Allgemeines

e

2)

Alle Grabstétten miissen entsprechend der Friedhofssatzung hergerichtet und dauernd verkehrssicher
Instand gehalten werden. Verwelkte Blumen und Krénze sind unverziiglich von den Grabstétten zu
entfernen und an den dafiir vorgesehenen Plidtzen abzulegen.

Die Hohe und die Form der Grabhiigel und die Art ihrer Gestaltung sind dem Gesamtcharakter des
Friedhofs, dem besonderen Charakter des Friedhofsteils und der unmittelbaren Umgebung
anzupassen. In einer Ubergangsfrist von bis zu einem Jahr ab Beisetzung sind auch
Holzeinfassungen der Grabhiigel gestattet. Die Grabstitten diirfen nur mit Echtpflanzen bepflanzt
werden, die andere Grabstétten und die 6ffentlichen Anlagen und Wege nicht beeintrachtigen. Die
Bepflanzung mit growiichsigen Koniferen, Strduchern, Baumen u. a. ist nicht gestattet.
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3)

“

)

(6)

(7

®)

®

Fiir die Herrichtung und die Instandhaltung ist der Nutzungsberechtigte verantwortlich. Die
Verpflichtung erlischt erst mit dem Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts.

Jede wesentliche Anderung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Stadt. Die Antriige
sind durch die Nutzungsberechtigten zu stellen. Der Antragsteller hat sein Nutzungsrecht
nachzuweisen. Soweit es zum Verstdndnis erforderlich ist, kann die Stadt die Vorlage einer
Zeichnung mit den erforderlichen Einzelangaben verlangen.

Die Nutzungsberechtigten konnen die Grabstitten selbst anlegen und pflegen oder damit einen
zugelassenen Gewerbetreibenden beauftragen. Die Gestaltung der Grabstitte, auller
Saisonbepflanzung, ist mit der Stadt abzusprechen.

Grabstitten miissen binnen 6 Monaten nach der Beisetzung hergerichtet sein.

Nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechtes ist der Nutzungsberechtigte verpflichtet, die
Berdumung der Grabstitte schriftlich bei der Stadt zu melden.

Die Herrichtung, die Unterhaltung und jede Verdnderung der géirtnerischen Anlagen au3erhalb der
Grabstitten obliegen ausschlieflich der Stadt.

Kunststoffe und andere nicht verrottbare Werkstoffe diirfen in Produkten der Trauerfloristik,
insbesondere in Krénzen, Trauergebinden und -gestecken nicht verwendet werden. Kleinzubehor wie
Blumentopfe, Grablichter, Plastiktiiten aus nicht verrottbarem Material sind vom Friedhof zu
entfernen oder in den zur Abfalltrennung bereitgestellten Behéltern zu entsorgen.

(10) Das Aufbringen von Sand, Kies, Schmucksteinen u.d.m. sowie das Bepflanzen jeglicher Art

auBerhalb der Grabstitte sind nicht gestattet.

(11) Sitzgelegenheiten werden ausschlieBlich durch die Friedhofsverwaltung an besonderen Stellen und

Grabfeldern aufgestellt. Das Aufstellen von Béanken, Stiihlen, Gerdtekdsten u.a.m. an oder auf der
Grabstitte ist nicht gestattet.

§ 30 Vernachlissigung

Wird eine Grabstitte nicht ordnungsgemal hergerichtet oder gepflegt, hat der Nutzungsberechtigte
(§ 29 Abs. 3) auf schriftliche Aufforderung der Stadt die Grabstiétte innerhalb einer jeweils
festzusetzenden angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. Ist der Nutzungsberechtigte nicht
bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, geniigt eine 6ffentliche Bekanntmachung und ein 3-
monatiger Hinweis auf der Grabstitte. Wird die Aufforderung nicht befolgt, konnen Grabstitten von
der Stadt abgerdumt, eingeebnet und eingesit werden. Vor dem Entzug des Nutzungsrechts ist der
jeweilige Nutzungsberechtigte schriftlich aufzufordern, die Grabstétte unverziiglich in Ordnung zu
bringen, ist er nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, hat noch einmal eine
entsprechende 6ffentliche Bekanntmachung und ein entsprechender 1-monatiger Hinweis auf der
Grabstitte zu erfolgen. In dem Entziehungsbescheid ist der jeweilige Nutzungsberechtigte
aufzufordern, das Grabmal und die sonstigen baulichen Anlagen innerhalb von 3 Monaten seit
Unanfechtbarkeit des Entziechungsbescheides zu entfernen. Der Nutzungsberechtigte ist in den
schriftlichen Aufforderungen, der 6ffentlichen Bekanntmachung und dem Hinweis auf der Grabstitte
oder dem Grabmal auf die fiir ihn mafigeblichen Rechtsfolgen der Sitze 3 und 4 und in dem
Entziehungsbescheid auf die Rechtsfolgen des § 28 Abs. 2 S. 3 und 4 hinzuweisen.

VIII. Trauerfeiern

§ 31 Trauerhalle
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(D

2

3

Die Trauerhalle dient der Ausrichtung der Trauerfeiern. Nur zu diesem Zweck darf sich der
Leichnam im geschlossenen Sarg oder die Urne in der Trauerhalle befinden. Sofern keine
gesundheitsaufsichtlichen oder sonstigen Bedenken bestehen, konnen die Angehdrigen die
Verstorbenen wihrend der festgesetzten Zeiten sehen. Die Séarge sind spitestens eine halbe Stunde
vor Beginn der Trauerfeier oder Beisetzung endgiiltig zu schlieBen.

Die Aufbahrung des Verstorbenen im Feierraum kann untersagt werden, wenn der Verdacht besteht,
dass der Verstorbene an einer meldepflichtigen Krankheit gelitten hat oder wenn Bedenken wegen
des Zustandes der Leiche bestehen.

Der Aufbahrungsraum (OT Bitterfeld) dient der Aufbahrung der Leichen zum festgelegten
Autfbahrungstermin. Er darf nur mit Erlaubnis der Stadt und in Begleitung des beauftragten
Bestatters betreten werden.

Die Stadt stellt die Grunddekoration in den Feierhallen. Zusitzliche Dekorationen sind zuléssig,
miissen aber von den Bestattungsunternehmen vorher angemeldet und unverziiglich nach
Beendigung der Trauerfeier berdumt werden. Die Trauerhalle ist nach Beendigung der Trauerfeier
durch das Bestattungsunternehmen wieder in den urspriinglichen Zustand zu versetzen.

§ 32 Trauerfeiern

)]

(@)

(€))

Die Trauerfeiern kdnnen in der Trauerhalle, am Grabe oder an einer anderen im Freien vorgesehenen
Stelle abgehalten werden.

Die Trauerfeiern sollen jeweils nicht ldnger als 60 Minuten dauern. Ausnahmen bediirfen der
vorherigen Zustimmung der Stadt.

Jede Musik- und jede Gesangsdarbietung auf den Friedhofen sowie die Benutzung der stidtischen
Musikinstrumente und —anlagen (soweit vorhanden) in den Feierrdumen bedarf der vorherigen
Zustimmung der Stadt.

IX. Schlussvorschriften

§ 33 Alte Rechte

(M

2

Bei Grabstitten, iber welche die Stadt bei Inkrafttreten dieser Satzung bereits verfiigt hat, richten
sich die Nutzungszeit und die Gestaltung nach den bisherigen Vorschriften.

Im Ubrigen gilt diese Satzung.

§ 34 Haftung

(1

2

Die Stadt Bitterfeld-Wolfen haftet nicht fiir Schdaden, die durch nichtsatzungsgeméafe Benutzung der
Friedhofe, ihrer Anlagen und ihrer Einrichtung, durch dritte Personen oder durch Tiere oder durch
Witterungsverhéltnisse entstehen. Das betrifft unter anderem Wildverbiss, Frostschidden, Diebstahl,
Beschidigungen, Graffiti und Vandalismus. Thr obliegen keine besonderen Obhuts- und
Uberwachungspflichten.

Im Ubrigen haftet die Stadt Bitterfeld-Wolfen nur bei Vorsatz und grober Fahrlissigkeit. Von dieser
Haftungsbeschrinkung ausgenommen, sind alle Schiaden aus der Verletzung des Lebens, des Korpers
oder der Gesundheit. Die Vorschriften iiber Amtshaftung bleiben unberiihrt.
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(3) Auf den Friedhofen erfolgt eingeschrénkter Winterdienst.
§ 35 Gebiihren

Fiir die Benutzung der von der Stadt Bitterfeld-Wolfen verwalteten Friedhofe und ihrer
Einrichtungen sind die Gebiihren nach der jeweils geltenden Friedhofsgebiihrensatzung zu
entrichten.

§ 36 Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig gemil den §§ 1, 3 und 17 des Gesetzes {iber Ordnungswidrigkeiten (OWIG) und
dem § 8 Abs. 6 KVG LSA handelt, wer vorsitzlich oder fahrléssig:

1. sich als Besucher entgegen § 6 Abs. 1 nicht der Wiirde des Friedhofs entsprechend verhélt oder
Anordnungen des Friedhofspersonals nicht befolgt,

2. entgegen § 6 Abs. 3

a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art einschlieBlich Sportgeriten (z. B. Rollschuhen,
Inlineskatern) ausgenommen Kinderwagen, Rollstiihle, Fahrrdder (nur Friedhofe Bitterfeld
und Wolfen) sowie Fahrzeuge der Stadt und die von der Stadt zugelassenen
Gewerbetreibenden, befihrt,

b) Waren aller Art, insbesondere Krinze und Blumen, sowie Dienstleistungen verkauft,

¢) an Sonn- und Feiertagen oder in der Néhe einer Bestattung Arbeiten ausfiihrt,

d) Film-, Ton-, Video- und Fotoaufnahmen erstellt und verwertet, auller zu privaten Zwecken,

e) Druckschriften verteilt,

f)  Abraum, Abfall auBerhalb der dafiir bestimmten Stellen ablagert, mitgebrachte Abfille
entsorgt sowie Wasser vom Friedhof mitnimmt,

g) den Friedhof und seine Einrichtungen und Anlagen verunreinigt oder beschédigt,
Einfriedungen und Hecken iibersteigt und Rasenfldchen (soweit sie nicht als Wege dienen),
Grabstitten und Grabeinfassungen betritt,

h) larmt, isst und trinkt, spielt, lagert und sich ungebiihrlich verhilt,

i)  Tiere mitbringt, ausgenommen angeleinte Hunde.

3. entgegen § 6 Abs. 4 Totengedenkfeiern ohne Zustimmung der Stadt durchfiihrt,
4. als Gewerbetreibender entgegen § 7 Abs. 1, 6, 7 und 9 ohne vorherige Zulassung titig wird,
auBerhalb der festgesetzten Zeiten Arbeiten durchfiihrt sowie Werkzeuge und Materialien

unzuldssig lagert,

5. entgegen § 24 Abs. 1 und Abs. 3 ohne vorherige Zustimmung Grabmale oder bauliche Anlagen
errichtet oder verdndert,

6. Grabmale entgegen § 26 Abs. 1 nicht fachgerecht befestigt und fundamentiert,
7. Grabmale entgegen § 27 Abs. 1 nicht in gutem und verkehrssicherem Zustand hélt,

8. Grabmale und bauliche Anlagen entgegen § 28 Abs. 1 ohne vorherige schriftliche Zustimmung
entfernt,

9. Kunststoffe und andere nicht verrottbare Werkstoffe entgegen § 29 Abs. 9 verwendet oder so
beschaffenes Zubehor nicht vom Friedhof entfernt oder in den bereitgestellten Behéltern entsorgt,
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10. entgegen §§ 19 Abs. 6 und 29 Abs. 10 Sand, Kies, Schmucksteine u.a.m. aber auch
Beplanzungen auflerhalb der Grabstitte aufbringt,

11. nach Aufforderung entgegen § 29 Abs. 11 Bénke, Sitzgelegenheiten, Gerdtekdsten u.a.m. an oder
auf der Grabstitte beldsst. Die Friedhofsverwaltung veranlasst die kostenpflichtige Entsorgung
dieser Gegenstéinde.

12. Grabstitten entgegen § 30 vernachlassigt.

Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuf3e bis zu 5.000,00 EUR geahndet werden.

§ 37 Inkrafttreten

Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Verdffentlichung in Kraft.

Gleichzeitig tritt die Friedhofssatzung der Stadt Bitterfeld-Wolfen vom 15.06.2012 in der Fassung
der 2. Anderungssatzung vom 03.01.2014 auBer Kraft.

Bitterfeld-Wolfen, den 18.02.2016

gez. Wust Siegel

Oberbiirgermeisterin

Anmerkung

Diese Lesefassung enthilt:

Beschluss- Nr. |Titel der Satzung und der Anderung Stadtratssitzung |Veroffentlichung

vom

213-2015 Satzung der Stadt Bitterfeld-Wolfen fiir die 03.02.2016 ,,Bitterfeld-Wolfener
Friedhofe des Stadtischen Friedhofs- und Amtsblatt vom
Bestattungswesens (Friedhofssatzung) 05.03.2016

218-2021 1. Satzung zur Anderung der Satzung der Stadt [09.03.2022 ,.Bitterfeld-Wolfener

Bitterfeld-Wolfen fiir die Friedhofe des
Stadtischen Friedhofs- und Bestattungswesens
(Friedhofssatzung)

Amtsblatt vom
25.03.2022

21




	§ 21 Kriegsgräber
	Anmerkung


